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Pfarrheime 

Schutz- und Hygienemaßnahmen nach Veranstaltungsarten 

(gemäß 8. bayer. IfSMV, Stand 31.10.2020, „Lockdown“-Maßnahmen gültig ab 02.11.2020) 

Veranstaltungsart  

pfarrlich 

Erlaubt/ 

nicht erlaubt 

 

zusätzl. Maßnahmen 

KV-Sitzung 

 

 Nur wenn persönl. Anwe-

senheit für eine Entschei-

dung dringend erforderlich 

ist / Umlaufverfahren nicht 

möglich ist; grundsätzlich 

Maskenpflicht auch am 

Platz während der gesam-

ten Veranstaltung 

 

PGR-Sitzung 

 

 Nur wenn persönl. Anwe-

senheit für eine Entschei-

dung dringend erforderlich 

ist / Umlaufverfahren nicht 

möglich ist; grundsätzlich 

Maskenpflicht auch am 

Platz während der gesam-

ten Veranstaltung 

 

Sakramentenkatechese (z.B. Firmvorberei-

tung, Kommunionvorbereitung) 

 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teilneh-

merhöchstzahl je nach 

Raumgröße) 

Kommunionelternabend/ Firmelternabend 

(nur soweit ehrenamtliche Tätigkeit, bei der ein 

Zusammenwirken mehrerer Personen zwingend 

erforderlich ist)  

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teilneh-

merhöchstzahl je nach 

Raumgröße) 

Glaubenskurs, Bibelkreis, Seniorenkreis, 

Familienkreis, Ministranten-/Jugendgruppe  

(jeweils soweit Katechese, Bildungs- oder Un-

terweisungscharakter) 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teilneh-

merhöchstzahl je nach 

Raumgröße) 

Seniorenkreis, Ministranten-

/Jugendgruppe, Familienkreis, usw. 

(„gesellige“ Veranstaltungen ohne Katechese, 

Bildungs- oder Unterweisungscharakter) 

 

  

Senioren-Veranstaltungen 

Senioren-Nachmittage mit/ohne Bewirtung 
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Veranstaltungsart  

pfarrlich 

Erlaubt/ 

nicht erlaubt 

 

zusätzl. Maßnahmen 

Kirchenchorprobe 

 

  

Kinderkirche, Kleinkindergottesdienst 

 

 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept für Gottes-

dienste (Teilnehmerhöchst-

zahl je nach Raumgröße). 

Für Teilnehmer älter 6 Jahre 

Maskenpflicht während der 

gesamten Veranstaltung 

 

Empfänge (mit absehbarem Teilnehmer-

kreis) 

 

 

  

Erwachsenenbildung 

 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teilneh-

merhöchstzahl je nach 

Raumgröße) 

Pfarrfest 

 

 

  

  



- 3 - 

 

Veranstaltungsart 

Extern 

Erlaubt/nicht er-

laubt 

 

zusätzl. Maßnahmen 

VHS-Kurs 

(soweit kein Sportkurs) 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teilneh-

merhöchstzahl je nach 

Raumgröße) 

Musikschule/ 

Musiklehrer Einzel-/ Gruppenunter-

richt/Ensemble 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teilneh-

merhöchstzahl je nach 

Raumgröße) 

Blutspenden 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teilneh-

merhöchstzahl je nach 

Raumgröße) 

Parteisitzung/ Vereinssitzungen 

Eigentümerversammlungen 

 

 

  

Schulen für (Abschluss-)Prüfungen 

 

 Umsetzung Schutz- und 

Hygienekonzept (Teilneh-

merhöchstzahl je nach 

Raumgröße), ggf. Masken-

pflicht auch am Platz wäh-

rend der gesamten Prüfung, 

je nach Schutz- und Hygie-

nekonzept der Schule 

Mutter-Kind-Gruppe 

(unabhängig, ob „sportliche“ Veranstaltung, z.B. 

Mutter-Kind-Turnen, oder eher „gesellige“ Ver-

anstaltung) 

 

  

 

Empfänge (mit absehbarem Teilnehmer-

kreis), Familienfeiern (Hochzeiten, Geburts-

tage, Trauerfeiern etc.) 

 

  

Gymnastikgruppe / Fitnessgruppen 

/Ausdauertraining, Sportkurse 

  

Theaterproben/-aufführungen 

 

 

  

Öffentliche Feste und Feiern (ohne abseh-

baren Teilnehmerkreis), Jugendpartys etc. 
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Bitte beachten: Es können aufgrund einer Allgemeinverfügung durch die jeweilige Kreisver-

waltungsbehörde abweichende Regelungen n(z.B. Begrenzung auf eine Höchstzahl an Teil-

nehmern/-innen, Maskenpflicht während einer Maßnahme etc.) gelten. 

Grundsätzlich sind auch bei zulässigen Maßnahmen keine Bewirtungen gestattet, auch kein 

Catering. Allenfalls kann ein „Essen to go“ Service (Pizzalieferdienst o.ä.) in Anspruch ge-

nommen werden. 

 


